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?? kannst du mir mal dein Auto leihen? ?? Diese oder eine Ã¤hnliche Frage ist sicherlich schon an die meisten
Autobesitzer herangetragen worden....

?? kannst du mir mal dein Auto leihen? ?? Diese oder eine Ã¤hnliche Frage ist sicherlich schon an die meisten
Autobesitzer herangetragen worden. Gerne ist man bereit einem guten Freund oder Bekannten auszuhelfen und gibt
bereitwillig das Fahrzeug her. Kein Problem, wenn das Fahrzeug hinterher unversehrt zurÃ¼ckgegeben wird. Doch wie
sieht es aus, wenn es in einen � zudem noch vom Entleiher verschuldeten � Unfall verwickelt war? Klar ist die Frage, wer
den Schaden des anderen Unfallbeteiligten bezahlt. Hier ist die Haftpflichtversicherung des Fahrzeughalters
eintrittspflichtig, die unabhÃ¤ngig von der Person des FahrzeugfÃ¼hrers berechtigte SchadenersatzansprÃ¼che des
Unfallgegners reguliert und es auch Ã¼bernimmt unberechtigte AnsprÃ¼che abzuwehren. 

Doch wie sieht es mit dem Schaden am eigenen Fahrzeug aus. Dieser stellt regelmÃ¤ÃŸig kein Problem dar, wenn eine
Vollkaskoversicherung besteht. Ist dies nicht der Fall, stellt sich die Frage, ob der Fahrer verpflichtet ist, dem Halter
dessen Fahrzeugschaden zu ersetzen, oder ob sich der Fahrer auf einen Haftungsausschluss berufen kann. Ãœber einen
Unfall und dessen Folgen werden die Beteiligten vor Ãœberlassung des Fahrzeuges nicht gesprochen haben, ein
ausdrÃ¼cklicher Haftungsausschluss ist also regelmÃ¤ÃŸig nicht vereinbart. Ein Haftungsausschluss mit der Folge, dass
der BegÃ¼nstigte, der das Fahrzeug nutzen darf, bei einem Unfall nicht haftet, kann aber auch stillschweigend
geschlossen sein. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat in seinem Urteil vom 26. Januar 2016 (Aktenzeichen: 14 U
148/15) entschieden, dass ein solcher stillschweigender Haftungsausschluss nur bei ganz besonderen UmstÃ¤nden
anzunehmen ist. Ein solcher Haftungsausschluss kann dann anzunehmen sein, wenn die Fahrt im Interesse des
Fahrzeughalters erfolgt. Bittet also der Fahrzeughalter, der auf aufgrund des Genusses alkoholischer GetrÃ¤nke nicht
mehr in der Lage ist selbst zu fahren, einen Bekannten, ihn nach Hause zu fahren und kommt es dann zu einem Unfall,
wird man einen solchen stillschweigenden Haftungsausschluss annehmen kÃ¶nnen. 

Wird ein Fahrzeug Ã¶fters oder Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum verliehen, sind beide gut beraten, zu klÃ¤ren, was im Falle
eines Unfalls geschieht. 

Lesen Sie mehr in der Original-Quelle ...

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 16 October, 2025, 12:47


